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Abréviations

GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen
und -direktoren

NEK Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
SGG Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
MiGeL Mittel- und Gegenständeliste der OKP
SSV Schweizerischer Städteverband
SBK Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
EKS Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz
CBCES Schweizer Bischofskonferenz, Kommission für Bioethik
iEH2 Institut für Ethik, Geschichte und Geisteswissenschaften, Medizinische

Fakultät, Universität Genf
MERH_UZH Kompetenzzentrum Medizin - Ethik - Recht Helvetiae
MIGUNIBE Zentrum für Gesundheitsrecht und Management im Gesundheitswesen
SPO SPO Patientenschutz
HLI Human Life International Schweiz
HGS Hippokratische Gesellschaft Schweiz
ÄPOL Ärzte und Pflegefachpersonen gegen Organspende am Lebensende

CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CNE Commission nationale d'éthique
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
SSUP Société suisse d'utilité publique
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
AOS Assurance obligatoire des soins
UPS Union Patronale Suisse
LiMA Liste des moyens et appareils de AOS
UVS Union des Villes Suisses
ASI Association suisse des infirmiers et infirmières
EERS Église évangélique réformée de Suisse
CBCES Commission de bioéthique de la Conférence des évêques
iEH2 Institut Ethique Histoire Humanités, Faculté de médecine, Université de

Genève
MERH_UZH Centre de Compétence Médecine - Ethique - Droit Helvetiae
MIGUNIBE Centre pour le droit de la santé et la gestion des soins de santé
OSP OSP Organisation suisse des patients
HLI Human Life International Suisse
SHS Société Hippocratique Suisse
MIOF Médecins et Infirmières contre le Don d'Organes en Fin de Vie
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Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Im Oktober 2020 wurde der Ergebnisbericht zur Vernehmlassung des indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative, welche vom 13. September bis zum 13.
Dezember 2019 gedauert hatte, veröffentlicht. Insgesamt hatten 81 Akteurinnen und
Akteure Stellung genommen, wobei sich mit 53 von ihnen ein Grossteil der
Vernehmlassungsteilnehmenden vollumfänglich oder grundsätzlich zustimmend zum
Gegenvorschlag aussprachen. Zu ihnen gehörten 21 Kantone, die beiden Parteien GLP
und GPS sowie dreissig Organisationen, darunter auch Swisstransplant, eine
Unterstützerin der Volksinitiative. Explizit abgelehnt wurde die Vorlage von 16
Vernehmlassungsteilnehmenden. Als Gründe für die ablehnende Haltung wurden die
Befürwortung der Volksinitiative (JU), des Erklärungsmodells (LU, CVP, EVP, CBCES, EKS,
MERH_UZH, NEK) oder der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; pa.Iv.
18.443; FDP), aber auch die zu enge Zustimmungslösung (ÄPOL) und der Wunsch nach
Beibehaltung der aktuell gültigen erweiterten Zustimmungslösung (HGS) aufgeführt.
Weitere Argumente gegen den indirekten Gegenvorschlag liessen sich auf ethische
Bedenken (SH, HLI, MIGUNIBE, SPO) oder auf die Forderung zurückführen, dass die
Vorlage Teil eines Gesamtprojekts zur Einwilligung in der Gesundheits- und
Humanforschung sein sollte (Privatim). Weder eine zustimmende noch eine ablehnende
Haltung nahmen aus diversen Gründen zehn Vernehmlassungsteilnehmende ein (BL, TG,
iEH2, SPS, BDP, SVP, GDK, insieme, SBK und SGG). Der SAV, santésuissse und der SSV
verzichteten auf eine Stellungnahme.

Positiv aufgenommen wurde von der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden die
geplante Einbindung der Angehörigen. In diesem Zusammenhang kam denn auch
mehrfach die Forderung auf, dass eine Organentnahme nur zulässig sein soll, wenn die
Angehörigen erreicht werden können. Auch die gesetzliche Verankerung eines Registers
wurde grösstenteils befürwortet, wobei verschiedene Änderungsvorschläge eingingen.
Einer von ihnen bestand darin, dass neben der Dokumentation des Widerspruchs auch
eine Zustimmung festgehalten werden können sollte. Von verschiedenen Seiten wurde
zudem der Wunsch geäussert, dass der Stiftung Swisstransplant die Registerführung
zukommen soll, weil sie bereits über ein Register verfüge. Ferner wurde der Information
der Bevölkerung über das Widerspruchsmodell ein hoher Stellenwert beigemessen. 1

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 01.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Médicaments

Um Hamsterkäufen im Zusammenhang mit Covid-19 zu begegnen, verabschiedete der
Bundesrat am 18. März 2020 die noch am selben Tag inkrafttretende Verordnung zur
Beschränkung der Abgabe von Arzneimitteln, die sechs Monate dauern sollte. Konkret
durften Apotheken sowie Ärztinnen und Ärzte pro Kundin respektive Kunde und Einkauf
nur eine Packung bestimmter Medikamente abgeben. Zu den betroffenen Arzneimitteln
zählten fiebersenkende, schmerzlindernde und entzündungshemmende Medikamente
wie Aspirin, Panadol und Dafalgan. Aber auch verschreibungspflichtige Medikamente
waren in der Regelung inbegriffen. Für chronisch kranke Personen sah die Regierung
eine Ausnahme vor, so dass auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin der Bedarf
von bis zu zwei Monaten gedeckt werden durfte. Die Rationierung der Arzneimittel sei
keine Reaktion auf einen Mangel an Medikamenten, so die Bundesverwaltung gegenüber
der NZZ. Man habe lediglich die zunehmenden Hamsterkäufe unterbinden wollen, damit
die Lieferketten nachkämen und diejenigen Personen, die auf ein Arzneimittel
angewiesen seien, dieses auch tatsächlich erhielten. Gemäss NZZ verfügt der Bund über
ein Pflichtlager, das mit einem Vorrat für drei bis vier Monate Normalverbrauch
ausgestattet ist. Der Apothekerverband pharmaSuisse begrüsste den Entscheid des
Bundesrates. 2

ORDONNANCE / ARRÊTÉ FÉDÉRAL SIMPLE
DATE: 18.03.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Assurances sociales

Assurance-maladie

Aus der Entwicklung der Umsatzzahlen in Arztpraxen und Apotheken schloss der
schweizerische Apothekerverein, dass Ärzte und Ärztinnen vermehrt Medikamente in
Selbstdispensation verkaufen, um so die Ausfälle auszugleichen, die ihnen auf
Tarifebene durch den dringlichen Bundesbeschluss gegen die Kostensteigerung in der
Krankenversicherung entstehen. Die Apotheker appellierten deshalb an die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier, im revidierten Krankenversicherungsgesetz
die Selbstdispensation rigoros einzuschränken und eine entsprechende
Bundeskompetenz einzuführen. Diese war im bundesrätlichen Vorschlag enthalten
gewesen, im Ständerat jedoch zugunsten der Kantonshoheit aus der Vorlage gekippt
worden. Der Nationalrat kehrte wieder zum Entwurf des Bundesrates zurück, doch hielt
der Ständerat in der Differenzbereinigung an der föderalistischen Lösung fest. 3

DÉBAT PUBLIC
DATE: 11.05.1993
MARIANNE BENTELI

Im Mai 2020 legte der Bundesrat dem Parlament die Änderung des KVG bezüglich der
Vergütung des Pflegematerials vor. Ziel der Vorlage war es, in Übereinstimmung mit
einer Motion der SGK-NR (Mo. 18.3710) eine einheitliche Vergütung für Pflegematerial,
das von der betroffenen Person selbst oder von Laien angewendet wird, und von
Pflegematerial, das von Pflegefachpersonen angewendet wird, einzuführen. 2017 hatte
das Bundesverwaltungsgericht die Position des Bundesrates bestätigt, wonach gemäss
dem bestehenden Gesetz die von Pflegefachpersonen verwendeten Materialien
Bestandteil der Pflegeleistung seien und nicht separat verrechnet werden dürften. Die
von den Versicherten selbst angewendeten Materialien seien hingegen separat von der
OKP zu übernehmen. 
Neu sollen die Materialien in drei Kategorien gegliedert werden: Die Kategorie A enthält
einfache Verbrauchsmaterialien mit direktem Bezug zu den Pflegeleistungen (z.B.
Handschuhe) sowie Material und Gegenstände zum Mehrfachgebrauch für verschiedene
Patientinnen und Patienten  (z.B. Blutdruckmessgeräte), diese sollen auch zukünftig
gemäss den Regeln der Pflegefinanzierung von OKP, Versicherten und Kantonen bezahlt
werden. Zur Kategorie B gehören Mittel und Gegenstände für die Untersuchung oder
Behandlung einer Krankheit gemäss MiGeL (z.B. Verbandmaterial), diese werden neu
unabhängig von der anwendenden Person durch die OKP finanziert. Auch die
Materialien der Kategorie C, Mittel und Gegenstände, die nicht von der versicherten
Person selbst oder durch eine nichtberuflich mitwirkende Person verwendet werden
können (z.B. Heimventilation), werden von der OKP übernommen. 
Die Vorlage soll eine Entlastung für Gemeinden und Kantone in der Höhe von jährlich
CHF 65 Mio. mit sich bringen und stattdessen die Gesamtkosten der OKP um 0.2
Prozent erhöhen. Da die Höhe des Bundesbeitrags an die Prämienverbilligung 7.5
Prozent der OKP-Bruttokosten beträgt, steigt auch der entsprechende Bundesbeitrag
um CHF 4.9 Mio. 

Zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 fand die Vernehmlassung zur Vergütung
des Pflegematerials statt. Dabei gingen 126 Stellungnahmen ein. Die Kantone und mit
ihnen die GDK sowie die Leistungserbringenden sprachen sich für die Änderung aus.
Auch die CVP, EVP, FDP, GLP und SP zeigten sich mehrheitlich zufrieden, äusserten
jedoch teilweise Vorbehalte, insbesondere bezüglich der Kostenverlagerung zur OKP.
Die SVP lehnte die Vorlage ab, da sie dadurch eine Mengenausweitung ohne qualitative
Verbesserung der Pflegeleistungen befürchtete. Auch die Versichererverbände lehnten
die Vorlage ab, da sie die höheren Kosten fürchteten. 

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die Vorlage. Hatte sich die SVP
im Rahmen der Vernehmlassung als einzige Partei noch gegen die KVG-Änderung
ausgesprochen, stimmte auch sie der Gesetzesänderung nun zu: Einstimmig mit 189 zu
0 Stimmen nahm der Nationalrat die Vorlage an. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 23.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Partis, associations et groupes d'intérêt

Associations

Santé

Martine Ruggli-Ducrot devient la première femme à accéder à la présidence de la
société suisse des pharmaciens pharmaSuisse. Elle a été élue par les délégués de la
faîtière le 9 septembre dernier face au président sortant Fabian Vaucher, en poste
depuis 2015. La fribourgeoise a auparavant présidé la commission fédérale des
médicaments, de 2014 à 2017. Elle fut également la première femme à occuper ce
poste. Elle apporte son expertise et son réseau au sein d'une organisation qui a connu
sous la présidence de l'argovien Fabian Vaucher une réorganisation mouvementée,
conduisant au licenciement de neuf collaborateurs.trices et au départ de sept autres
employé.e.s. Martine Ruggli-Ducrot veut donner une nouvelle direction à l'association,
en revenant en arrière sur des changements introduits par son prédécesseur. Elle
regrette notamment que certaines formations ne soient plus offertes par
pharmaSuisse. Dans ses priorités se trouve aussi l'élargissement des prestations
médicales proposées dans les pharmacies, qui ne devraient pas se limiter à la vente de
médicaments. 5

CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS
DATE: 09.09.2020
MATHIAS BUCHWALDER

1) BBl, 2020, S. 9547 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung; TA, 16.12.19; AZ, 24.12.19
2) Handelszeitung Online, 18.3.20; NZZ Online, 18.3.20; Verordnung über die Beschränkung der Abgabe von Arzneimitteln
vom 18.3.20; pharmaSuisse, 18.3.20; NZZ, 19.3.20
3) Amtl. Bull. NR, 1993, S. 1849 ff.; Amtl. Bull. StR, 1993, S. 1059 ff., A. Dummermuth, Selbstdispensation: Vergleich und
Auswirkungen unter besonderer Berücksichtigung der Kantone Aargau und Luzern, Lausanne (IDHEAP) 1993; TA, 13.9.93; SGT,
7.10.93; BZ, 13.12.93., Bund, 11.5., 7.8., 23.10., 27.10., 3.11. und 10.12.93; NZZ, 12.7.93.
4) AB NR, 2020, S. 1785 ff.; BBl 2020, S. 4825 ff.
5) Communiqué de presse pharmaSuisse du 9.9.20; AZ, 10.9.20
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